
Name und Adresse des Antragstellers PLZ, Ort Datum

Telefon E-Mail /Fax

Landratsamt Augsburg 
Straßenverkehrsbehörde 
Tiefenbacherstr. 8 
86368 Gersthofen 
E-Mail: strassenverkehr@LRA-a.bayern.de

Antrag 
auf Ausnahmegenehmigung 
zur Bewilligung 
von Parkerleichterungen

für Ärzte

I.   Antrag
Es wird Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO zur Bewilligung von Parkerleichterungen gestellt. 
Die Ausnahmegenehmigung soll das Parken erlauben im Gebiet

des Landkreises Augsburg der / des Ortsteile(s)der Ortschaft(en)

Amtliches Kennzeichen Fahrzeug- und Aufbauart Fahrzeughersteller

III. Arztpraxis
Name und Anschrift

Die Praxis ist eingetragen / angezeigt als

II.  Kraftfahrzeug(e)

V.  Nachweise

Unterschrift

Eingesetzt wird (werden) das (die) Kraftfahrzeug(e) - (gilt für alle Fahrzeuge)

Andere Begründung

Für den Arzteinsatz ist es zwingend erforderlich das Kraftfahrzeug möglichst nahe am jeweiligen Einsatzort zu parken.
Begründung

 Ärztekammer

Hinweis zum Datenschutz: 
Für die Antragstellung und Weiterverarbeitung ist das Erheben und die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und zulässig (Art. 4 Abs. 1 BayDSG) Weitere 
datenschutzrechtliche Hinweis finden Sie unter www.landkreis-augsburg.de - Service & Amt - Landratsamt - Straßenverkehrsbehörde.

Im Umkreis von <200m sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden.

Häufige Abberufung während der Sprechstunde zur Soforthilfe am Krankenbett oder unaufschiebbare Eingriffe  
in Krankenhäusern oder Kliniken.

Mitwirkung bei Notdiensten im Sinne des Bayerischen Gesetz über den Rettungsdienst (Notarzteinsatz)


Landratsamt Augsburg
Straßenverkehrsbehörde
Tiefenbacherstr. 8
86368 Gersthofen
E-Mail: strassenverkehr@LRA-a.bayern.de
Antrag
auf Ausnahmegenehmigung
zur Bewilligung
von Parkerleichterungen
I.   Antrag
Es wird Antrag auf Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 StVO zur Bewilligung von Parkerleichterungen gestellt.
Die Ausnahmegenehmigung soll das Parken erlauben im Gebiet
III. Arztpraxis
II.  Kraftfahrzeug(e)
V.  Nachweise
Unterschrift
Eingesetzt wird (werden) das (die) Kraftfahrzeug(e) - (gilt für alle Fahrzeuge)
Für den Arzteinsatz ist es zwingend erforderlich das Kraftfahrzeug möglichst nahe am jeweiligen Einsatzort zu parken.
Begründung
Hinweis zum Datenschutz:
Für die Antragstellung und Weiterverarbeitung ist das Erheben und die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und zulässig (Art. 4 Abs. 1 BayDSG) Weitere datenschutzrechtliche Hinweis finden Sie unter www.landkreis-augsburg.de - Service & Amt - Landratsamt - Straßenverkehrsbehörde.
8.0.1291.1.339988.325717
	name: 
	kont01: 
	DatumsUhrzeitfeld4: 
	kont02: 
	kont03: 
	antr02: 0
	antrag03: 0
	antrag_akz: 
	antrag_fzart: 
	antrag_herst: 
	betr04: 
	loeschen: 
	drucken: 
	betr15: 



